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Geschäftszahl: 2025-0.374.455 Wien, 6. Juni 2025 

Approbation Begutachtungsprogramm Vecos V11 

 

Mit Schreiben vom 22.05.2025 hat die ZBD Verwaltung GmbH & Co KG um Approbation der 

Software „Vecos V11“ ersucht. 

Es wird seitens des Antragstellers bestätigt, dass das Begutachtungsprogramm Vecos V11 den 

für die wiederkehrende Begutachtung geltenden einschlägigen aktuellen gesetzlichen Best-

immungen sowie dem Pflichtenheft „Mindestanforderungen für die Ausstellung automations-

unterstützter Begutachtungsformblätter“ entspricht. Gem. § 5 Abs. 2 PBStV müssen zur Be-

gutachtung von Fahrzeugen ermächtigte Stellen sicherstellen, dass die Erstellung des Begut-

achtungsformblattes automationsunterstützt erfolgt und dass die solcherart erstellten und 

ausgefüllten Formblätter EDV-mäßig verarbeitbar sind. Die ZBD Verwaltung GmbH & Co KG ist 

hiermit verpflichtet, das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 

(BMIMI) über jedes Release, das keine neue – eine Genehmigung erfordernde – Version im 

Sinne einer Schnittstellenänderung ist, mit einer Änderungsbeschreibung zu informieren. 

Die gemäß Schreiben des BMIMI GZ. 2024-0.926.543 vom 19.12.2024 beigebrachten Unterla-

gen wurden vollständig übermittelt. Die erforderlichen Testgutachten wurden erfolgreich in 

die Begutachtungsplakettendatenbank eingeliefert und der geforderte Lasttest wurde absol-

viert. 

Daher genehmigt das BMIMI hiermit gem. § 5 Abs. 2 PBStV das Programm Vecos V11 für den 

Einsatz bei der wiederkehrenden Begutachtung gem. § 57a KFG 1967. Die Genehmigung um-

fasst auch die automationsunterstützte Erstellung von Gutachten für die besondere Überprü-

fung gemäß § 56 KFG 1967 und die Prüfung an Ort und Stelle gemäß § 58 KFG 1967. 
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Für den Bundesminister: 

DI Dr. Friedrich Forsthuber 
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